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Abkürzungsverzeichnis

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
NCSC Nationales Zentrum für Cybersicherheit

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
NCSC Centre national pour la cybersécurité
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Nachdem der Nationalrat im zweiten Anlauf im Sommer 2020 doch noch auf das
Geschäft eingetreten war, widmeten sich die eidgenössischen Räte in der
Herbstsession der Differenzbereinigung beim Informationssicherheitsgesetz. Der
Ständerat, der als Erstes an der Reihe war, zeigte sich in zwei Punkten nicht bereit, den
Beschlüssen des Nationalrats zu folgen. Mit stillschweigender Zustimmung strich er
erstens den von der Volkskammer eingefügten Absatz, dass der Bundesrat seine Ziele
und die Kosten für die Informationssicherheit zwingend den sicherheitspolitischen
Kommissionen zur Konsultation vorlegen muss, wieder aus dem Gesetz. Nach Ansicht
der SiK-SR war diese Bestimmung überflüssig, was auch Bundesrätin Viola Amherd
bekräftigte: Die Fachkommissionen könnten wie die Finanzkommission und die
Finanzdelegation jederzeit verlangen, dass sie zu einem Thema konsultiert würden, und
dieser Forderung werde immer nachgekommen. Zweitens hielt die Kantonskammer an
ihrem Beschluss fest, dass die AHV-Nummer systematisch zur Personenidentifikation
im Rahmen des Informationssicherheitsgesetzes verwendet werden darf. Eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) hatte beantragt, den Beschluss des Nationalrats zu
übernehmen, dass die AHV-Nummer nur vorübergehend zur Erzeugung einer nicht
zurückrechenbaren Personennummer verwendet werden darf, unterlag jedoch mit 31
zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung klar. VBS-Vorsteherin Viola Amherd hatte dem Rat
in Erinnerung gerufen, dass er im Juni der Änderung des AHV-Gesetzes zugestimmt
habe, das den Behörden generell die systematische Verwendung der AHV-Nummer
erlaube; es mache darum keinen Sinn, hier jetzt eine andere Regelung festzuschreiben.
In den übrigen, redaktionellen Differenzen schloss sich der Ständerat stillschweigend
dem Nationalrat an.
Die zwei vom Ständerat aufrechterhaltenen Differenzen waren anschliessend im
Nationalrat hochumstritten. Während die Mehrheit der SiK-NR sich bereit erklärte, auf
die ausdrückliche Erwähnung der Konsultationspflicht des Bundesrates zu verzichten,
beantragte eine Minderheit Hurter (svp, SH) deren Beibehaltung. Es handle sich dabei
um eine «Notbremse», um zu verhindern, dass die Kosten aus dem Ruder laufen, und
er verstehe nicht, so Hurter, «warum Sie sich weigern, Informationen zu erhalten».
Abgesehen von der geschlossenen SVP-Fraktion und drei Abweichlern aus der Mitte
hielt die grosse Kammer diesen Passus jedoch für unnötig und strich ihn endgültig aus
dem Gesetz. Während sich eine Minderheit Riniker (fdp, AG) für die systematische
Verwendung der AHV-Nummer und damit die Bereinigung auch dieser Differenz
starkmachte, wollte die Kommissionsmehrheit am Beschluss festhalten, dass die AHV-
Nummer nur einmalig zur Erzeugung einer nicht zurückrechenbaren
Identifikationsnummer verwendet werden darf und aus Gründen des Datenschutzes
nachher gelöscht werden muss. Die Grundsatzfrage der systematischen Verwendung
der AHV-Nummer durch alle Behörden solle im Rahmen der entsprechenden Revision
des AHV-Gesetzes geklärt und nicht bereits hier vorweggenommen werden,
argumentierte etwa Grünen-Sprecher Balthasar Glättli (gp, ZH). Äusserst knapp mit 90
zu 87 Stimmen bei 9 Enthaltungen erhielt die grosse Kammer diese Differenz aufrecht,
womit sich der Ständerat noch einmal damit befassen muss. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2020
KARIN FRICK

Im Rahmen der Differenzbereinigung zum Informationssicherheitsgesetz (ISG)
befasste sich der Ständerat in der Wintersession 2020 abermals mit der Frage, ob zur
Personenidentifikation im Zusammenhang mit dem ISG die AHV-Nummer verwendet
werden darf. Schon in der ersten Beratung im Dezember 2017 hatte der Ständerat die
systematische Verwendung der AHV-Nummer im ISG festschreiben wollen – ein
Entscheid, der vom Nationalrat seither zweimal wieder umgestossen worden war,
zuletzt im September 2020, jedoch nur noch mit sehr knapper Mehrheit. Eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) beantragte im Ständerat erneut, aus Datenschutzgründen auf
die direkte Verwendung der AHV-Nummer zu verzichten und stattdessen eine aus der
AHV-Nummer abgeleitete Identifikationsnummer zu verwenden. Mit 30 zu 10 Stimmen
bei einer Enthaltung hielt der Ständerat jedoch an seinem Beschluss fest, die Nutzung
der AHV-Nummer als Identifikator zu erlauben. Die gleiche Konstellation – die
Kommissionsmehrheit beantragte Zustimmung zur Verwendung der AHV-Nummer, eine
Minderheit Porchet (gp, VD) deren Ablehnung – zeigte sich daraufhin auch im

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK
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Nationalrat. Nachdem dieser aber zwei Tage zuvor der Revision des AHV-Gesetzes
zugestimmt hatte, das neu allen Behörden die systematische Verwendung der AHV-
Nummer als Identifikator erlaubt, machte eine andere Entscheidung beim ISG nicht
mehr viel Sinn. Diese Geschichte sei «leider gelaufen» und die Abstimmung jetzt nur
noch «für die Galerie», fasste Thomas Hurter (svp, SH) als Sprecher der SVP-Fraktion,
die sich bislang auch gegen die Verwendung der AHV-Nummer ausgesprochen hatte,
die Lage zusammen. So schloss sich die grosse Kammer mit 140 zu 46 Stimmen dem
Beschluss des Ständerates an und räumte die letzte Differenz aus. In den
Schlussabstimmungen nahm der Ständerat das ISG einstimmig an, der Nationalrat hiess
es mit 141 zu 53 Stimmen bei einer Enthaltung gut. Abgelehnt hatte es die geschlossene
SVP-Fraktion, weil sie die Unklarheit über die Umsetzungskosten bemängelte. 2

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Weil der Ständerat in der Wintersession 2021 entgegen dem Antrag seiner SPK-SR
letztlich doch auf das Geschäft eingetreten war, gelangte die auf eine parlamentarische
Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG) zurückgehende Revision des Bundesgesetzes
über das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung in der Frühjahrssession 2022 in die
ständerätliche Detailberatung. Der von der SPK-SR gemachte Vorschlag wurde mit 38 zu
2 Stimmen gutgeheissen: Für Einsichtsgesuche in amtliche Dokumente sollen künftig
keine Gebühren mehr verlangt werden. Ausgenommen werden sollen allerdings
Gesuche mit erheblichem Rechercheaufwand für die Verwaltung. Hier schuf der
Ständerat eine Differenz zum Nationalrat. Im Gegensatz zur grossen Kammer hatte die
SPK-SR nämlich vorgeschlagen, keine maximale Obergrenze für solche
Ausnahmegebühren festzulegen. Der Nationalrat hatte sich zuvor auf einen solchen
Maximalbetrag von CHF 2'000 geeinigt. Sie seien zwar selten, es gebe aber durchaus
Gesuche, die erheblichen Aufwand verursachten, die auch entsprechend verrechnet
werden können müssten, so Kommissionssprecher Mathias Zopfi (gp, GL). Er erwähnte
ein Beispiel, bei dem verwaltungsintern ganze 80 Stunden geleistet werden mussten,
was mit CHF 8'000 verrechnet worden sei. Im Gesetz werde ja zudem geregelt – hier
schwenkte der Ständerat entgegen der Empfehlung des Bundesrates auf die Linie des
Nationalrats ein –, dass Gesuchstellende vorgängig informiert werden müssen, ob und
in welcher Höhe der Verwaltungsaufwand Gebühren verursachen werde. Nachdem
Bundesrätin Karin Keller-Sutter bekräftigt hatte, dass der Bundesrat mit beiden
Änderungen gut leben könne, schritt der Ständerat zur Abstimmung und schickte die
veränderte Vorlage zurück an den Nationalrat. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2022
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2022 stand die Behandlung der Revision des Bundesgesetzes über
das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung in beiden Kammern auf der
Traktandenliste. Beide Räte waren sich schon zuvor grundsätzlich einig, dass der Zugang
zu amtlichen Dokumenten gebührenfrei möglich sein muss. Allerdings – dies hatte
bereits die parlamentarische Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG), auf die die
Vorlage zurückging, so vorgesehen – sollten in hohe Kosten verursachenden
Ausnahmefällen den Gesuchsstellenden Rechnungen ausgestellt werden dürfen. Nicht
einig waren sich National- und Ständerat darüber, ob für diese Ausnahmefälle eine
Kostenobergrenze festgelegt werden soll. Der Nationalrat hatte diese auf CHF 2'000
fixieren wollen. Der Ständerat hielt allerdings – unterstützt vom Bundesrat –
diskussionslos und einstimmig daran fest, keine solche Obergrenze festzulegen. Sie
seien zwar sehr selten, es gebe aber durchaus Gesuche, die Kosten von weit mehr als
CHF 2'000 verursachten, argumentierte der Sprecher der SPK-SR, Mathias Zopfi (gp,
GL). Die Kommission sei zudem der Meinung, dass der Erlass von Gebühren Sache des
Bundesrats sei.
Tags darauf schwenkte der Nationalrat auf diesen Beschluss des Ständerats ein. Die
Kommission sei zwar «inhaltlich» nicht einverstanden, sie wolle aber auf «eine
aussichtslose Differenzbereinigungsrunde» verzichten. Mit einer Gebührenobergrenze
hätte die Unterwanderung des grundsätzlich gebührenfreien Zugangs zu amtlichen
Dokumenten verhindert werden können; trotzdem sei auch die ständerätliche Lösung
noch ein «Schritt zur Stärkung des Öffentlichkeitsprinzips», argumentierte die
Sprecherin der SPK-NR, Céline Widmer (sp, ZH) in der grossen Kammer. Diese folgte
anschliessend stillschweigend dem Kommissionsantrag. 
In den Schlussabstimmungen hiess der Nationalrat die Vorlage mit 193 zu 0 Stimmen
gut und der Ständerat stimmte ihr mit 44 zu 1 Stimme zu. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2022
MARC BÜHLMANN
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Landesverteidigung

Landesverteidigung

Lors du premier tour de la procédure d'élimination des divergences , la CPS-CE est
majoritairement restée campée sur la version originale du texte, celle du Conseil
fédéral. Une minorité a toutefois soutenu la proposition du Conseil national, avançant
une priorité: prévenir les cyberattaques. Charles Juillard (centre, JU) et Mathias Zopfi
(vert-e-s, GL) l'ont résumé ainsi : «les vulnérabilités d'aujourd'hui sont les
cyberattaques de demain». La minorité du Conseil des Etats a aussi ajouté une clause à
la proposition du Conseil national, souhaitant rallonger le temps à disposition pour
annoncer une vulnérabilité, passant de 24 heures à 7 jours, et souligné la possibilité
d'annoncer une vulnérabilité anonymement. 
Le Conseil fédéral a suivi la majorité de la CPS-CE, arguant qu'avant d'obliger les
signalements des vulnérabilités, ces derniers doivent se faire sur une base volontaire,
étant donné que la collaboration entre l'économie et la NCSC n'est que récente sur ce
sujet. Procéder de la sorte permettrait notamment d'établir une relation de confiance
entre les deux acteurs. 
Le Conseil des Etats s'est alignée sur le Conseil fédéral et la majorité de sa commission,
par 32 voix contre 12 (0 abstention). Selon les débats, la minorité de la chambre des
cantons était principalement colorée de rose et de vert. La balle est maintenant dans le
camp du Conseil national pour un deuxième tour d'élimination des divergences. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2023
CHLOÉ MAGNIN

1) AB NR, 2020, S. 1789 ff.; AB SR, 2020, S. 822 ff.
2) AB NR, 2020, S. 2441 ff.; AB NR, 2020, S. 2727; AB SR, 2020, S. 1241 f.; AB SR, 2020, S. 1436; BBl, 2020, S. 9975 ff.
3) AB SR, 2022, S. 87ff.
4) AB NR, 2022, S. 1639 ff.; AB NR, 2022, S. 1925; AB SR, 2022, S. 1048; AB SR, 2022, S. 1048 ; AB SR, 2022, S. 639
5) BO CE, 2023, p.791 ss.
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